
neuen Klage ein anderer, neuer Sachverhalt dargelegt 
werden, da der frühere Sachverhalt rechtskräftig als 
untauglich zur Scheidung festgestellt worden ist. Der 
bloße Zeitablauf, der durch die Erhebung der neuen 
Klage — sei es am nächsten Tag oder nach mehreren 
Wochen oder Monaten — entsteht, ersetzt die Dar
legung eines neuen Sachverhalts nicht, sondern es 
müßte dargelegt werden, daß der Zeitablauf eine Ver
änderung der Tatsachenlage bewirkt hat. Anders wäre 
es nur, wenn der nach Rechtskraft verstrichene Zeit
raum so lang ist, daß schon daraus mit Notwendigkeit 
eine i. S. des § 8 EheVO wesentliche Veränderung der 
tatsächlichen Verhältnisse folgt.

Im vorliegenden Fall, wo von der Rechtskraft des 
klagabweisenden Urteils bis zur Erhebung der neuen 
Klage noch nicht einmal zwei Monate vergangen 
waren, trifft die letzterwähnte Voraussetzung nicht zu. 
Der Kläger hat aber auch keine Umstände vorge
bracht, die in anderer Hinsicht für sich allein oder 
in Verbindung mit dem früheren, bereits abgeurteilten 
Sachverhalt einen neuen Tatbestand erkennen ließen. 
Die einzige neue Behauptung ist die, daß er, als er 
nach seiner Entlassung aus der Volkspolizei am 
11. Februar 1957 — also noch vor Rechtskraft des 
früheren Urteils — nach St. gekommen sei, dort die 
Verklagte nicht angetroffen habe, weil sie, ohne ihn 
ku benachrichtigen, mit den Kindern die eheliche 
Wohnung verlassen und bei einem Bauern in D. Arbeit 
aufgenommen hatte. Wenn man aber berücksichtigt, 
daß die Verklagte infolge der vom Kläger nicht be
strittenen völlig ungenügenden Unterhaltsleistung 
schon im Interesse der drei Kinder gezwungen war, 
schleunigst einen Erwerb zu suchen, so ergibt sich, 
daß diese einzige neue Behauptung keine i. S. des 
§ 8 EheVO schlüssige, d. h. für sich allein oder in 
Verbindung mit dem im Vorprozeß abgeurteilten Sach
verhalt für den Tatbestand des § 8 EheVO wesentliche 
Behauptung ist.

Das Kreisgericht hätte daher, weil der Kläger zur 
Begründung der vorliegenden neuen Klage außer dem ' 
früheren, rechtskräftig als untauglich für eine Schei
dung festgestellten Tatbestand keine neuen, schlüs
sigen, für eine Scheidung nach § 8 EheVO wesentlichen 
Tatsachen vorgebracht hat, die Klage schon deshalb 
abweisen müssen, weil ihr die Rechtskraft des Urteils 
vom 21. Dezember 1956 entgegensteht.

§ 13 Abs. 3 Satz 2 EheVerfO; § 114 ZPO.
Durch das die Scheidungsklage abweisende Urteil 

wird die verklagte Prozeßpartei auch dann nicht be
schwert, wenn sie ebenfalls geschieden werden wollte.

Stadtgericht von Groß-Berlin, Beschl. vom 2. Januar 
1958 - 3 SH 43/57.

Die Klägerin ist mit ihrer auf Scheidung der Ehe gerich
teten Klage abgewiesen worden. Im Ehescheidungsverfahren 
hatte der Verklagte ebenfalls seinem Verlangen nach Schei
dung Ausdruck gegeben. Gegen das die Scheidungsklage 
abweisende Urteil beabsichtigt der Verklagte, Berufung 
einzulegen, und beantragte für deren Durchführung die 
Gewährung einstweiliger Kostenbefreiung. Der Antrag 
hatte keinen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die in einem Ehescheidungsprozeß verklagte Prozeß

partei hat, wenn sie ebenfalls geschieden sein will, ver
schiedene prozeßrechtliche Möglichkeiten, um dies zum 
Ausdruck zu bringen. Sie kann ausdrücklich erklären, 
daß sie ebenfalls die Scheidung der Ehe beantrage, 
oder sie kann sich eines Gegenantrages auf Abweisung 
der Klage enthalten, im übrigen aber in ihrer Äußerung 
zu den im Prozeß aufgeworfenen Fragen des ehelichen 
Verhältnisses deutlich machen, daß sie ebenso wie die 
klägerische Prozeßpartei die Scheidung wünscht. Kei
nesfalls aber kann die verklagte Prozeßpartei gegen
über dem auf Scheidung der Ehe gerichteten Klage
antrag einen ebenfalls auf Scheidung gerichteten Wider
klageantrag stellen. Aus dieser prozeßrechtlichen Rege
lung in § 13 Abs. 3 Satz 2 EheVerfO ist ersichtlich, daß 
einem Scheidungsantrag der verklagten Prozeßpartei, 
wie immer er auch zum Ausdruck gebracht sein mag, 
prozeßrechtlich keine selbständige Bedeutung zukommt. 
Nicht über ein Scheidungsbegehren der verklagten

Prozeßpartei, sondern über das der klägerischen Prozeß
partei wird in der die Scheidungsfrage betreffenden 
Urteilsformel entschieden. Demzufolge wird die ver
klagte Prozeßpartei mit einer die Scheidung ausspre
chenden Urteilsformel prozeßrechtlich von einer „Be
schwer“ selbst dann betroffen, wenn sie dem eigenen 
Wunsch nach Scheidung irgendwie Ausdruck gegeben 
hatte. Ist sie prozeßrechtlich beschwert, so hat sie auch 
diese Verfahrensvoraussetzung für die Berufung gegen 
das Urteil. Durch das die Scheidungsklage abweisende 
Urteil ist dagegen die Verklagte Prozeßpartei mangels 
prozeßrechtlich selbständiger Bedeutsamkeit ihres mit 
der Klage gleichgerichteten Scheidungsbegehrens kei
nesfalls rechtlich beschwert. Das Fehlen einer Beschwer 
als Verfahrensvoraussetzung des Rechtsmittels macht 
hier also die von dem Verklagten beabsichtige Beru
fung prozeßrechtlich unstatthaft.

Gemäß § 114 ZPO darf für eine unstatthafte, d. h. von 
vornherein, ohne Möglichkeit der sachlichen Prüfung 
des Begehrens, aussichtslose Rechtsverfolgung keine 
einstweilige Kostenbefreiung bewilligt werden.

§§ 13 zur. 1, 14 RAGebO; §§ 13 Abs. 2, 24 Abs. 1 
Ziff. 2 EheVerfO.

Für die vergleichsweise Regelung der bisher nicht 
rechtshängig gewesenen, fakultativ mit dem Ehe
verfahren verbundenen Ansprüche steht dem Rechts
anwalt, soweit der Wert dieser Ansprüche 2090 DM 
übersteigt, eine halbe Prozeßgebühr neben der Ver- 
gieichsgebühr zu.

Stadtgericht von Groß-Berlin, Beschl. vom 3. April 
1958 - 4 BFR 13/58.

In dem zwischen den Parteien anhängig gewesenen Ehe
rechtsstreit ist ein gerichtlicher Vergleich über Hausrats
und Ausgleichsansprüche geschlossen worden, die bisher in 
dem Verfahren nicht geltend gemacht worden waren. Durch 
Kostenfestsetzungsbeschluß ist die von der Verklagten in 
Ansatz gebrachte' halbe Prozeßgebühr für den Vergleich 
abgesetzt worden. Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat 
das Stadtbezirksgericht durch Beschluß vom 21. Januar 1958 
mit der Begründung zurückgewiesen, der allgemeine 
Grundsatz des § 14 RAGebO, wonach die Gebühr an sich 
entstanden sei, gelte nicht für das Eheverfahren. Hier sei 
die Tätigkeit des Rechtsanwalts mit der Prozeßgebühr der 
Hauptsache abgegolten, auch wenn eine Regelung hinsicht
lich obligatorisch oder fakultativ verbundener Ansprüche 
erfolge. Dies ergebe sich unter Heranziehung der Entschei
dung des Obersten Gerichts in NJ 1957 S. 221.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die sofortige Be
schwerde der Verklagten. Sie führt aus, die EheVerfO 
mache hinsichtlich der Anwaltskosten keine Ausnahme, so
weit es sich um fakultativ verbundene Ansprüche handle. 
Deshalb sei der Anspruch auf ’die halbe Prozeßgebühr im 
Umfang des Vergleichs nach einem Wert von 6700 DM ent
standen. Die sofortige Beschwerde hatte teilweisen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die Prozeßgebühr wird ausgelöst durch den vom 

Rechtsanwalt im Rahmen seines Auftrags entfalteten 
Geschäftsbetrieb i. S. des § 13 Ziff. 1 RAGebO. Sie er
höht sich, wenn im Laufe des Rechtsstreits dem An
walt die Regelung weiterer Ansprüche übertragen wird. 
Das ist auch bei einem Vergleich über diese Ansprüche 
der Fall, ohne daß darauf abgestellt werden könnte, 
wie schwierig oder zeitraubend sich die Erörterungen 
gestaltet haben, die zum Abschluß des Vergleichs führ
ten. Grundsätzlich entsteht deshalb für bisher noch 
nicht rechtshängig gewesene Ansprüche eine Prozeß
gebühr neben der Vergleichsgebühr.

Dieser Grundsatz wird im Eheverfahren durch
brochen, wenn die vergleichsweise Regelung sich auf 
zwingend verbundene Ansprüche oder auf solche An
sprüche gemäß § 13 Abs. 2 EheVerfO bezieht, die den 
Betrag von 2000 DM nicht übersteigen (vgl. hierzu NJ 
1957 S. 217). Er ist jedoch zu berücksichtigen, wenn die 
fakultativ verbundenen Ansprüche gemäß §§ 24 Abs. 1 
Ziff. 2 EheVerfO, 11 RAGebO einen Wert von mehr 
als 2000 DM haben. Denn dann sind entgegen der im 
angefochtenen Beschluß geäußerten Rechtsauffassung 
die verbundenen Ansprüche keineswegs mit den Ge
bühren der Hauptsache abgegolten, sondern werden 
gesondert berücksichtigt. Wären Hausrats- und Aus
gleichsanspruch im Wert von 6700 DM von vornherein 
geltend gemacht worden, so wäre nach dem Dargeleg-
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